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Das Wissen as Was wegstliches Mönchtum VO  3 den Vätern des
Ostens übernommen, wWas dabei varılert un weitergeführt hat, bleibt
e1n nıe versiegendes Verlangen. Für die monastische Liturgie sind schon
öfters entsprechende Untersuchungen miıt mehr oder weni1iger Glück unter-
ommen worden. Der klösterliche Krankendienst 1n der Frühgeschichte, mit
dem WIT uns ler befassen, 1st eın weni1iger gefährliches Gebiet. 1le Ver-
utungen, ohne die WIT 1Im Endergebnis auch ler nicht auskommen werden,
bieten sich selbstverständlicher . weil mangelnde Angaben ıiber die Dorge
für die Kranken eichter erganzen sSind als mangelnde Strukturanga-
ben für ine klösterliche Gebetsstunde. Da tatsächlich nicht alle Regeln das
Wissenswerte ber klösterlichen Krankendienst überliefern, erhebht 61  ch 17N-
InNner wieder die Frage: Bedeutet Gegensätzlichkeit oder Zustimmung, wenn
ine Jüngere Regel nicht mehr das gleiche ber den Krankendienst berichtet
WI1Ie  Za die ihr bekannte ältere? Und 1ne zweite Frage: Sind auch die Inhalte
geblieben, celbst wenn die gleichen Worte verwendet werden? Dafür sSe1
1Ur eın Beispiel aQus der Geschichte der klösterlichen Exkommunikation VO  }
Chor un Tisch erwähnt: In der VO hl Hieronymus lateinisch überlie-
ferten Pachomiusregel (RP) wird uns noch erklärt, wWas pOosit1v ZUTr Ausschlie-
Sung VO  -} Chor un Tisch gehörte. Der Büßer hatte nicht bloß e1ım Göf-
tesdienst, sondern 1uch bei Tisch gegenwartig se1in, obwohl nicht mit-

durfte Die Benediktusregel (RB) kümmert sich och die VO'
Chor Ausgeschlossenen bis 1Ns Einzelne, aber Sagt weniger ber die VO
Tisch Ausgeschlossenen. Die späatere Regel des hi Fructuosus &; 665) VeEeT-

langt VO  3 ihnen 1m Kap 14 daß 61e 1mM Refektorium mit gesenktem Blick
und Zerknirschung dazustehen hätten.

Wir behandeln aus der Frühgeschichte klösterlichen Krankendienstes jene
Zeit, die durch die Entstehung der lateinischen 404 un der
grenzt ist. Zur gesellte sich das VO  a Rufin (T 410) übersetzte Asketikon
des hl Basilius. Daran reihen sich die Regeln des hl Augustin (T 430;
des hl C äsarius (F D42; RC), die des Magisters (RM) Uun! die des hl ene-
dikt (RB) Die zıtieren WIT ach Boon, Pachomiana Latina miıt Angabeder Seite un! Zeile Das gleiche Silt für die VO  . Morin herausgegebenen
Klosterregeln des hl (LäSsar1us. Von der bringen WIT  an Aur ach Zeilen das
bei Luc Verheijen (1967) Seite AT beginnende „Praeceptum“. In der
un folgen WITr den Einteilungen VO  } Vogüe Uun! Hansgslik. In der Darle-
KUuNg selbst verwenden WIT auch Ausdrücke aus der heutigen Krankenpflege,
soweiıt ihr Inhalt zuzulassen scheint.
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Der Kranke der Gesunde
Die zählt alles, wWas der Kranke braucht, ZU: „Notwendigen”, den

„necessaria” (23; 24, 13) Die un (48001381 die Krankheit öfters,
die cehr oft iıne - INOt- 1ne „necessitas infirmitatis”, deren UÜber-
windung das „Notwendige” aufgebracht werden mu (RA 159 OS 109,
23)

Die belehrt, daß der gesunde Mönch ZU Unterschied VOIN kranken
nicht vie] Notwendiges braucht, weil nicht An necessitate“” ebt Darum
Ge1 der gesunde der glücklichere, der stärkere, der reichere, der fasten uUun!:
auf die dem Kranken zustehenden Annehmlichkeiten verzichten könne (RA

ff.).Solche Überlegungen nımmt der Magister eifrig auf un glaubt,
nachdrücklich VOT dem simulierenden Kranken warnen mussen. Fr stellt
ih den falschen (;ästen un Postulanten gleich, ehrt aber mit solcher Ein-
stellung auch die echten Kranken und (GGäste

Der kranke Bruder, nicht bloß mit ansteckender Krankheit Behaftete,
1st nach der ein VO  - den Gesunden Abgesonderter; vgl 23 Er
bringt seine Tage 1mMm Krankenraum Z wird VO: Krankenpfleger betreut.
Das oleiche bestimmt die K, 104, Die erwähnt das Abgesondertsein
der Kranken VO  . den Gesunden 1RNGES indirekt, aber immer wieder. Die
Kranken sollen Christi willen „besucht“ werden. Wie ist eın rechter
„Krankenbesuch“ möglich, wWwenn Gesunde und Kranke SOW1eS0O 1 gleichen
aum gveschlafen hätten? Und die Untersuchungen, die der Magister beim
simulierenden Kranken anstellen lief, haben etzten Endes 1Ur 1n eigenem
Krankenraum vorgenOoMMeEN werden können: O9

Der aum für die Kranken für die Gesunden
Die SETZ einen Krankenbau OTauUs Uun:! kommt öfters auf ih:

sprechen. Das Kloster der War klein; da konnte jeder 1n seinem Schlaf-
aul die kranken Tage zubringen. Der Zusammenhang 1n der 104,
ergibt eindeutig, dalß die Kranken getrenn Vo  - den Gesunden 1in gemein-

aum schliefen; gab aber eın Krankenzimmer für 1ine einzelne.
uch 1m Magisterkloster War e1n eigener Schalfraum für die Kranken
unbedingt notwendig, wenn dies auch NUurT, wIı1e  C schon erwähnt, aus indirek-
ten Angaben geschlossen werden ann. Man darf das „omnes“” 1n der Wen-
dung „debent 1in 19881  ® atrıo dormire“ (52,4 un die entsprechende GStelle 292
csamıt 44, 19) nicht PTressen. uch die un verlangen, dafß „alle 1n
einem einzigen Raum  La schlafen, obwohl S1€e damit ihre Kranken nicht Mel-
Nen.: Die verwendet „omnes* nicht selten 1n einem einzuschränkenden
Sinn: etwa alle bei Tisch Anwesenden (53) Nicht die Fieber-
kranken! Wendet 190078  3 das „Omnes surgere” (52, etwa auf Schwerst-
kranke d ergibt 61  ch ıne unmögliche Situation. Die SEetz den g-
meinsamen Krankenraum OTaus, weil GS1C den „Schlafraum für alle“”
einem Raum für die Gesunden erklärt. Darin werden 1n der Fastenzeit die
harten, nächtlichen Gebetsübungen gehalten un! 1m. Winter wird dort die
eit zwischen Vigil un Laudes mit Lesen, Zuhören, auch mıit Ausruhen
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zugebracht. Im gemeinsamen Schlafsaal besteht die beste Möglichkeit für
die Kontrolle des gemeinsamen Aufstehens un für pünktlichen Beginn
der Laudes bei aufgehender Sonne. Im gemeinsamen Schlafsaal annn der
Abt überschauen, Was 1m einzelnen Leistung, Kraft Uun:! Tugend steckt,

FB Es Zing harte Kontrolle und Aufsicht der Gesunden. Diesen
Grund gibt auch die für möglichst einen, gemeinsamen Schlafraum.
Hätten die Gesunden Uun! Kranken 1mM Magisterkloster 1m gleichen aum
geschlafen, hätten S1e sich L11UTr gestort. Die „Annehmlichkeiten“ der Kran-
ken waren den Gesunden . 1r Versuchung geworden. 90gar 1m Refektorium
ieß der Magister jene Brüder getrenntem Tisch sitzen, die glaubten,
Ostern VO erlaubten Fleischgericht sollen. Aus der Tatsache,

1m Pachomiuskloster jeder seinen eigenen Schlafraum, aber alle einen
gemeinsamen Krankenbau hatten, läßt sich nicht schließen, da{id 1mM Magi-
sterkloster aum keinen eigenen Krankenraum gegeben habe Die Schlaf-
zelle für jeden einzelnen War 1m Orient klimabedingt. Die selbst erwähnt,
worauf die Brüder achten hätten, wenn S1e 1n den heißen Sommernäch-
ten 1ne Schlafstelle unter freien Lauben suchten; 38, Es 5ß+t sich eher
umgekehrt schließen: Wenn schon 1ın einem Kloster mıit Schlafzelle für jeden
einzelnen eın gemeinsamer Krankenraum vorhanden WAal, wWI1e mehr War

schon notwendig für Klöster miıt gemeiınsamem Schlafraum für die (sp-
sunden

Die Krankenmeldung
Der kranke Bruder meldete sich selbst oder ein Mitbruder und der

nächste Vorgesetzte stellten fest, Hilfe brauchte. Die weist auf
die Pflicht 1690 einen Mitbruder als krank melden, wenn selbst aus

Angst VOT der ärztlichen Behandlung schwieg, 116 Für die eigentliche
Anmeldung 1mM Krankenbau hat die den lapidaren CSatz (23; 4 praeposi-
tus domus perget ad ministros aegrotantium ; die Verbindung der einzelnen
Häuser ZU Krankenbau hatte der Obere dieses Hauses herzustellen. Ver-
nachlässigte diese Pflicht, wurde streng bestraft; 67;

Der Simulant
esonders der Schwerkranke wWar Parchomiuskloster gut T'  e

Um sich erholen, hatte manche Privilegien. Siehe auch 28, J 16,
Er wird liebevoll edient und gepflegt, VO Abt und Cellerar umsorgt. Man
bringt ihm Obst, Wein, gute Säfte, wohlschmeckende Tunken, bestes Ge-
muse, feines Kagout. Dies alles hatte seine Berechtigung un Gefahrlosig-
eit der schweren Not des Kranken, der die „necessaria” IMN
wurden. Normalerweise verzichtete jeder auf S1e ; agte sich : Lieber g-
sund ohne s1e, als krank Es müßte jedoch nicht menschlich hergegangen
se1in, wenn den Klöstern keine gab, die 1mM kindhaften Verlangen ach
den „voluptates“ un:! „Annehmlichkeiten“ kranker Tage sich tatsächlich
krank meldeten. Die Un rechnet alle jene unter solche Simulanten,
d  ie, ohne krank se1in, das Joch der Regel als schwer empfanden. Sie

nach Ansicht des Magister für Essen und Schlafen mehr haben als
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für Vigilien und Arbeit; 69, Man ahm ihre versteckte oder offene
Krankenmeldung Hatten G1€e einıge eit die 1ne oder andere „Annehm-
ichkeit des Krankseins“ verkostet, MMall, daß s1e ihre Verstellung
celber merkten, sich L1LU. schuldig bekannten, die Buße der Ausschließung
auf sich nahmen, dann wieder das Leben der Gesunden mitzumachen

68, 1 6 J 4 Ahnlich wurden 1M Pachomiuskloster auch die —

aufhörlichen Murrer behandelt, wenn ihre Klagen grundlos 653 9)
Sogar die rechnet mit der Möglichkeit, dafß e1n  a klösterlicher Patient, der
unter angeblichen schweren inneren Schmerzen litt, 1n der Behandlung LLUT

recht angenehm nehmende Mittel gelten lassen wollte. In solchem Fall
mußte der Arzt entscheiden, welches Mittel das richtige G1 (RA 175)

Die äßt den Simulanten Sal nicht Z Erholungs- un Genesungs-
phase gelangen. Mit etwas derbem Humor verlangt der Magister, die 1MU-
lanten streng der schmerzlichen Behandlung etwa eines Fieberkranken
unterwerfen, bis 61e ZUT Buße un: ZAX Weg der Gesunden bereit sind (RM
69 Der Magister gießt ber den Simulanten die a Schale sSe1Ines
Spottes auUsS, 1n seinen gesunden Mönchen iınen rechten Abscheu VOT

ihnen erwecken. Wir haben schon erwähnt, daß gerade die Behandlung
un Absonderung des simulanten Kranken einen eigenen Krankenraum
erforderte. Im Schlafraum der Gesunden konnte das Problem der Simulation
nicht gelöst werden.

Der sStatiıondar behandelte Kranke
Das ist VOT allem jener Kranke UuNnserTerTr Regeln, der des Fiebers

innerer Krankheiten oder gefährlicher Wunden bettlägrig WAäTrT. Von Pacho-
M1US wIlissen WITr, daß beim Ausbruch seiNer Todeskrankheit nicht 1n den
Krankenbau wollte, dann aber doch seine etzten Tage dort verbrachte un
sich pflegen ieß In der 69, ist der 7Zustand des bettlägrigen Fieber-
kranken geschildert: dauert längere eit un der Kranke hat schwere
Not, annn aum et{was 11, vielleicht eın Fi Den vielen Durst sucht
mıiıt WAarTInNnelnl Getränken un WAarTrInellll Wasser stillen. Wird ıne Krank-
eit alıZ gefährlich, dann sollen auch außergewöhnliche, VO Abt Zutge-
heißene un VO: Cellerar beschaffende Söpeisen gereicht werden. CiBb-
rade Für solche außergewöhnlichen Fälle konnte 1i1ne Krankenküche un
eın kleiner Vorratsraum gute Dienste eisten. Vgl 109, 4> 16,
Grundsätzlich die Köche der sicher auch für eine Krankenküche
geeignet. Sie hatten ja auch für die (‚äste kochen.

Der ambulante Kranke
Da 1mMm Pachomiuskloster jeder seine eigene Schlafzelle hatte, ist be-

greiflich, daß sich 1n der Hinweise für ambulante Krankenbehandlung
finden. War einer verwundet, aber nicht bettlägrig, wurde 1mM klöster-
lichen Krankenbau behandelt, bekam dort das Essen, aber die Nacht brachte

1n der Schlafkabine se1ines Hauses In diesem Fall durfte 0g ab-
schließen, weil ja nicht ZU Frühgottesdienst geweckt wurde. ber
War ihm nicht erlaubt, etwas VO: Krankenbau auf seine 7Zelle nehmen
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nicht einmal Obst; 2 J Er brauchte nicht viel arbeiten:;: 14, Als
ambulanter Kranker durfte Zanz nahe das Klostergebäude reiten; der
Gesunde hatte aus Schicklichkeitsgründen schon früher abzusteigen; 42,
In unNnserTem heutigen Sprachgebrauch die ambulanten Kranken des
Pachomiusklosters jene, die ZU: Essen auf die Infirmerie gehen oder etwa
Z Vor- oder Nachtisch in das Refektorium. Die sagt ausdrücklich, daß

FEssen 1mM Krankenbau LLUT der teilnehmen dürfe, der gemeldet sel; 24,
D0gar auf£ den Reisen der Pachomianer wurden die Kranken getrenn g..
speist, aber ausgiebig, wI1e 1M ext schön gesagt ist; 205

Auf die Existenz VO  3 ambulanten Kranken 1m Pachomiuskloster weılist
auch die Bestimmung hin (23; 4 daß LLUT der Praepositus den Verbindungs-
INnNanın 1888081 Krankenbau machen dürfe Er beschafft alles, Was der ambulante
Kranke braucht; HEB Ebenso gehörten Wundbehandlung, Sich-salben-
lassen, Dornausziehen, Wasserkuren In die ambulante Pflege Die Vel-
steht unter ambulanten Kranken Jjene; die hre Krankheit jeder auf eigener
Zelle, das Kloster War e1nNn Klerikerhaus schon überstanden hatten, aber
immer och für die Genesung besonderer Hilfe bedurften. Es mußflte eigens
jemand £ür S1e SOTgeCnN und sich alles aus der Vorratskammer erbitten,
182

Da 1m Caesariuskloster keine Einzelschlafzellen, aber einen geme1n-
Krankenschlafraum vab, ist der wenig die Rede VO  . ambu-

lanter Krankenbehandlung. Doch stand VOT allem den CGenesenden das Bad
der Infirmerie ZUuUr: Verfügung, wWwIı1e jede brauchte oder der Arzt verlangte;

109,
Ahnlich lagen die Verhältnisse im Magisterkloster. Es gab da Rekonvales-

zenten, denen Ina  } och keine Arbeit, aber doch schon den Chorbesuch
utete Sie brauchten sich dabei nicht ach jeder Prostration erheben,
hatten ohl nicht jene ersten Chorplätze inne wıe die jeweils amtierende,
Psalmen vortragende Dekade. Weil der Magister seine Bestimmungen un
Ratschläge für die Behandlung der Kranken 1imM Zusammenhang mıit jener
der simulanten Kranken bringt, wirken sSe1iNe Ausführungen etwas VerwIr-
rend,

Abt, Cellerar und Praepositi als Krankenbetreuer
Es ist allen Regeln gemeinsam, daß der Abt die orößte Sorge un Ver-

antwortung 1n der Betreuung der Kranken tragen hat Wenn irgend Je-
mand, mußlte zuerst der Kranke spuren dürfen, daß der Ahbt wıe 1ine
Multter für ih Sorgte; 2 Die Anschaffungen für die Kranken ob-
lagen dem Cellerar, weil mit allem, Was 2A7 klösterlichen Leben NnOt-
wendig War 16, 6), dienen muß, ohne dem Abt die Übersicht ent-
ziehen.

Erste Hilfe leisten, stand dem nächsten Obern Z also dem Dekan,
Praepositus, dem Vorseher des einzelnen Hauses 1mM Pachomiuskloster.
Sie bestand VOT allem 1n der schon erwähnten Krankenmeldung; dieser
Obere WAar der Verbindungsmann ZUrT Infirmerie, die VO:  3 andern ohne Er-
laubnis nicht betreten werden durfte; 28
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Die Kommunitat und die Kranken
Da Absonderung der Kranken Von den Gesunden den ersten guten

Grundsätzen der Krankenpflege gehört, darf nicht anNngeNOMIM! werden,
die westlichen Regeln hätten bei ihrer Aufforderung der Brüder, die klöster-
lichen Kranken besuchen, solche Vorschrift mißachtet. ach der mußte
auch auf Reisen Scheidung Se1in zwischen Gesunden und Kranken. Die
erlaubht LLUT den Obern, daß Bedürftige, also auch die Kranken, etwa ine
junge Hilfe bekamen. Die Kranke sollte sich ihre Pflegerin nicht nach
Belieben auswählen. Die Abtissin hatte 1ne Krankenbetreuerin bestel-
len, der solatia gegeben wurden, wenn notwendig WAaT; 103

Wenn 198008  . das kurze Kapitel der liest, könnte 1Na:  - glauben, der
Magister betrachte den Dienst Kranken SOZUSagECNINl als freies Werk der
brüderlichen Liebe Dem Magister Wäar sicher wichtig, Ja auf das Herren-
wort aufmerksam machen, daß die Kranken Christi willen besucht
werden sollen. ber auch 17 Magisterkloster Zing sicher nicht ohne
Ffeste äaußere Urganisation des Krankendienstes. uch seine Kranken ONN-
ten nicht auf die Pflege warten, bis ein Mitbruder sich bewogen fühlte,
einen Krankenbesuch machen. Die drei Mahnungen der die g-
sunden Brüder, die Kranken besuchen, TOsten un ihnen dienen,
haben ihren abgestuften Sinn. Den Kranken, also den Abgesonderten, be-
sonders den kranken Abt, „besucht“ IMan, liegt nicht 1m gleichen aum
wI1e der Besuchende. uch die Brüder des Magisterklosters gingen e1ım
Krankenbesuch 1n einen andern Raum als 1n dem S1e  n selbst schliefen, un
das 1LLUT mit Erlaubnis, mit vorausgesetzter Erlaubnis. Sie trosteten den
Kranken, boten ihm mögliche Hilfeleistung ber dieses „servire“ konnte
nicht als eigentliche Betreuung des Kranken gelten, der ständiger ege
bedurfte. Das „servire” der Brüder für die Kranken 1 Magisterkloster
ist vermutlich verstehen, dafß die Mitbrüder sehr bereit eın sollen,
1 Auftrag un!: auf Bitten der Obern und des Infirmars bei der Kranken-
pflege mitzuwirken. Von solchen Diensten sprechen die Uun! Uns
kam auf den allgemein gültigen Grundsatz d dafß eın  H Krankenbesucher
noch eın Krankenpfleger ist, nicht einmal der „besuchende“ Arzt. Darum
ist das Kapitel der Ur eın kleiner Ausschnitt aus der Art un:! Weise,
wI1e die Kranken 1mM Magisterkloster gepflegt wurden.

Der klösterliche Krankenpfleger
In der haben S1e den Namen „ministrı aegrotantium”, Z In sahiti-

schen Viten des hl Pachomius übersetzt Lefort: „Denen der Dienst den
Kranken obliegt  u Die Bezeichnung Für „minister” wurde auch für andere
Dienste 1ın der verwendet. Es gab auch ministri hebdomadarii, aber die
Krankenpfleger werden nıe hebdomadarii genannt. Dieses Amt dauerte
offenbar längere eit. So entsprach auch seinem Inhalt un seiner Eigen-
ATT In der Küche gab sicher Arbeiten für jeden Bruder, aber icht
Krankenbett. Damit sind zeitweilige Hilfskräfte besonders bei vielen Kran-
ken nicht ausgeschlossen; 47,

Außer der benennt auch die ihre Krankenpflegerin: Aegrotantium
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Td unı Saı fideli et conpunctae debet inJung]l, qUaeE de cellerario peta
quodcumque OPDUS 59e€ perspexerit; 109, Sie War die „Oberin“
Krankenraum, für die Krankenküche un für das Bad

Daflß 1n der LLUT indirekt VO eigenen aum £ür die Kranken die
Rede ist, wurde schon erwähnt. Das gleiche g:ilt VO: Krankenpfleger. Er ist  —#
aber VO:  3 der Behandlung der Simulanten 1m Magisterkloster nicht W“
zudenken. Gelbst wenn 1n der Klosterküche auch für die Kranken gekocht
wurde s1ie kochte Ja auch für die (‚äste mußte jemand dasein, der die
Verbindung VO  3 den Kranken ZUT Küche herstellte, einer, der dort den
Kranken auch celbst etwas zubereiten konnte. Wo un VO  3 wern wurde
den Altersschwachen un Kindern außerhalb der kanonischen Zeiten das
Essen gereicht? Man mMuUu: sich 1er wıe manch anderer Gtelle cselber —-

sammenreimen, Was der Magister immer wieder hinter theoretischen Über-
legungen verborgen hält Wer anders sollte die Dosierung des Essens
für die Simulanten bestimmen können als eın Krankenpfleger? Es ist ıne
Gelbstverständlichkeit für den Magister, VO Verbandszeug, Salben, G5äf-
ten und leichter Kost für die Kranken reden, E! deutet 10}247 1ne Art
Rezeptbuch . mıit dem die HI Schrift vergleicht uUun!: aus der die
Vorgesetzten den rechten heiligen Spruch entnehmen, wenn eın Bruder,
1n ceelischer Bedrängnis WAarT. I5 proferat codices et adversus e5-

ıtatem vulneris 1US similis divina medicina legatur. Der Krankenpfleger
mußte auf weiıte Strecken den Arzt vertreten. Er konnte geschriebene Haus-
regeln für die Krankenpflege und Rezepte für Salbenbereitung un deren
Anwendung gebrauchen. In der werden die Nonnen aufgefordert, hei-
lige Aussprüche bereit halten als geistliche Medizinen; 139 medica-
menta, refrigeria, Verbandsmittel. Vgl auch 24, ebenso ZO7.

Warum schweigt die ber das Amt des klösterlichen Krankenpflegers?
Nun, 6S1e schweigt ber manche Aufgaben, die einem Beruf gleich kamen.
Im Magisterkloster xyab einen großen Garten, I11d:  — fast alle Brü-
der darin beschäftigen konnte: aber VO  - einem vernünftigem Anbau
notwendigen Gärtner spricht die nicht, vgl dagegen 34, Der
Magister führt den Backofen d aber keinen, dem dieser untersteht; da-

S3,; S 44, Der Magister kümmert sich sehr die Pflege der
Werkzeuge für die Arbeit. ber da sind jene gemeiıint, die VO  - allen bei
der Handarbeit benützt wurden un gereinigt abgegeben werden mußten.
Es ist icht anzunehmen, dafß auch der Bäcker sSeine Schaufeln abgab Er
konnte celber überwachen, daf(ß 61e gut 1n seinem Betrieb verwahrt wurden.
Die „Berufstätigen“ interessierten den Magister weniger als die klösterliche
Arbeit sich Mit „berufstätig“ meinen WIT Leute, die für ihre Aufgabe
besonderes Geschick un Begabung, 1Nne gewlsse Vorbildung brauchten und
die sich auch VO:  > sich AauUuS weiterbildeten. In diesem Sinn ohl auch der
Krankenpfleger des Magisterklosters eın Bruder  .. der einen „Blick“ für
Kranke, Geschick für die Pflege, Eifer für seine „Apotheke“ Uun! die Kran-
keneinrichtungen hatte War voll beschäftigt? In einem Kloster mıit be-
tagten Leuten, Kindern und arbeitenden Brüdern gab leicht Gelegenheit,
den Krankenbruder 1n Anspruch nehmen.
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Die rechnet mi1t der Einsetzung e1INes Krankenbruders, der gottesfürch-
t1g, gewissenhaft und besorgt ist Sie führt damit das Anliegen der gerad-
linig weiter. Einem servitor „hebdomadarius“ Tauten diese Klöster ohl
Küchen- und Refektoriumsdienste Z aber keine Krankenpflege.

Wir erwähnten die Krankenpflege der verhältnismäßig selten. Das Ka-
pitel der über die Kranken steht ohl dem der nächsten: das ene-
diktuskloster soll einen Krankenbau cella) mit Badeeinrichtung und einem
entsprechenden Krankenpfleger haben Auf die Verse 1mM Kapitel der

über die Behandlung der simulanten Kranken verzichtend, mahnt die
die Kranken, sS1e sollen nichts ber das übliche Ma{(s verlangen; G1E ET-

muntert die Krankenpfleger, bei wachsenden Schwierigkeiten auch der —
nehmenden Verdienste gedenken, die S1e erwerben. Mit diesen beiden
Grundsätzen wurde das Kapitel der einer ”  136 charta” klöster-
licher Krankenpflege, die für viele mittelalterliche hospitale Einrichtungen
Regel Uun! Richtschnur wurde.


